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Wege zu einer neuen EU-Reform

Die EU ist mit der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit ihren östlichen Nachbarn eine 
große Verpflichtung eingegangen: Sie stellt diesen Ländern nicht nur eine Mitgliedschaft in 
Aussicht, sondern hat sich auch selbst dazu verpflichtet, ihre Integrationsfähigkeit zu garan-
tieren. Allerdings kann nur mit entsprechenden institutionellen Reformen eine EU 30+ Wirk-
lichkeit werden.

Welche Reformen braucht die EU, um erweiterungsfähig zu werden?

• Ausweitung der qualifizierten Mehrheitsentscheidungen: Um handlungsfähig zu bleiben, 
muss eine erweiterte EU in mehr Bereichen mit qualifizierter Mehrheit entscheiden.

• Verkleinerung der Kommission: Eine EU mit mehr als 30 Mitgliedern kann nicht jedem 
Land einen gleichberechtigten Kommissar zugestehen. Die Organisationsstruktur der 
Kommission ist jetzt schon an der Grenze des Machbaren.

• Stärkung des Subsidiaritätsprinzips: Eine stärkere Einbindung der nationalen Parlamente 
in den EU-Gesetzgebungsprozess (Frühwarnmechanismus und „grüne Karte“) und eine 
legislative Selbstbeschränkung der Kommission sind angebracht, um dem Souveränitäts-
bedürfnis osteuropäischer Staaten zu begegnen.

Welche Optionen gibt es für den Reformprozess?

• Nutzung der Vertragsspielräume: Die Verkleinerung der Kommission ist ebenso wie die 
Ausweitung qualifizierter Mehrheitsentscheidungen ohne Vertragsänderung möglich.

• Vertragsänderung: Weitreichendere Reformen sind ausschließlich durch eine Änderung 
der EU-Verträge möglich. Je nach Reichweite der Reformen kommen verschiedene Ver-
fahren in Betracht: ein ordentliches oder vereinfachtes Änderungsverfahren oder eine 
Vertragsänderung qua Beitrittsabkommen.

Welche politischen Schritte sind erforderlich, um mehr Europa zu wagen?

• Bevölkerungsreiche EU-Staaten wie Deutschland müssen den kleineren Staaten ent-
gegenkommen, um diese von qualifizierten Mehrheitsentscheidungen zu überzeugen.

• Deutschland und Frankreich sollten sich auf die zukünftige Organisationsstruktur und 
Größe der Kommission einigen und hierzu eine abgestimmte Initiative anstoßen.

• Eine immer heterogenere EU muss das Subsidiaritätsprinzip durch konkrete Maßnahmen 
stärken und zukünftige Mitgliedstaaten frühzeitig an bestehende Systeme heranführen.
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1. Keine Erweiterung  
ohne Reform

D er Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat 
Europa vor Augen geführt, dass die Erweite-

rungspolitik der EU nicht nur von ideeller Bedeu-
tung ist. Sie wird seitdem nicht selten als geopoli-
tischer Imperativ betrachtet, um die europäische 
Freiheits- und Friedensordnung dauerhaft zu be-
wahren. Vor diesem Hintergrund ist der politi sche 
Wille zu einer erneuten EU-Erweiterung so ausge-
prägt wie lange nicht mehr. Das hat sich mit dem 
Beschluss des Europäischen Rates zur Aufnahme 
von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und der 
Republik Moldau auch schon konkret manifestiert. 

 

Damit scheint die Bringschuld für einen erfolgrei-
chen Verlauf des Beitrittsprozesses bei den Kandi-
datenländern zu liegen, indem sie zügig die Erfüllung 
der Kopenhagener Kriterien sicherstellen. Das ist 
jedoch nur die halbe Wahrheit: Ebenso muss die EU  
ihre Integrationsfähigkeit garantieren können. Das 
betrifft nicht nur einzelne Politikfelder, sondern den  
gesamten institutionellen Ordnungsrahmen.1 Ange-
sichts der Gleichzeitigkeit einer Vielzahl an Krisen 
der vergangenen Jahre sowie den damit einher ge-
hen den politischen Blockaden und zähen Einigungs-
prozessen steht die Machbarkeit einer „EU-30+“ 
grundsätzlich in Frage.2

Diese Diskrepanz zwischen geopolitischer Geboten-
heit einer Erweiterung einerseits und unbestreit-
baren, institutionellen Defiziten andererseits hat 
die EU-Reformdebatte neu entfacht.3 Die Staats- 
und Regierungschefs haben auf dem EU-Gipfel in 
Granada am 6. Oktober 2023 ihre grundsätzliche  
Reformwilligkeit erklärt und den notwendigen Zusam-
menhang von vertiefender EU-Reform und Erwei-
terungspotenzial betont. Das kann als erstes vor-
sichtiges Signal für das Ende der seit dem Vertrag  
von Lissabon vorherrschenden „Reformmüdigkeit“  
der EU gewertet werden. Mit dem Abschlussbericht 
der Konferenz zur Zukunft Europas4, dem Bericht der 

deutsch-französischen Expertengruppe zu institu-
tionellen Reformen der EU5 und der Entschließung 
des Europäischen Parlaments (EP)6 liegen auch be-
reits konkrete Reformvorschläge vor. Sie reichen 
von einer vorsichtigen Anpassung des gegebenen 
institutionellen Rahmens zur Stärkung der Hand-
lungsfähigkeit bis zu einer tiefgreifenden Umgestal-
tung des politischen Systems der EU hin zu einer 
stärker föderalen Ordnung.

Im Folgenden sollen drei institutionelle Bereiche in 
den Blick genommen werden, die für die Integra-
tionsfähigkeit der EU von besonderer Relevanz sind:
• die Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen 

im Rat (2.1),
• die Größe der Kommission (2.2),
• die Ausgestaltung des Subsidiaritätsprinzips (2.3).

Es werden jeweils Probleme und Lösungsmöglich-
keiten diskutiert. Danach erfolgt ein Überblick über 
die Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Reformen 
(3.). Die Überlegungen münden in konkrete politi-
sche Handlungsempfehlungen für die diskutierten 
Bereiche (4.) und ein abschließendes Fazit (5.).

2. Institutionelle  
Weichenstellungen für  
eine erweiterte EU
2.1 Rat: Ausweitung der qualifi
zierten Mehrheitsentscheidungen

Wie an keiner anderen Institution hängt die 
gemeinsame europäische Handlungsfähig-

keit am Rat der EU (Rat): Ohne seine Zustimmung 
kann kein Gesetzgebungsakt verabschiedet werden.  
Er ist das zentrale Forum der Mitgliedstaaten im 
legislativen Zusammenspiel der EU-Institutionen. 
Hier können sich allerdings auch die heterogenen 
Interessen der Mitgliedstaaten zu einer legislativen 
Blockade manifestieren – vor allem dann, wenn ein 
Politikbereich betroffen ist, in dem die Entschei-
dung einstimmig fallen muss. Deswegen wurde die 
Zahl der Beschlüsse, die mit qualifizierter Mehrheit 
gefasst werden können, durch die bisherigen EU-
Reformen sukzessive erweitert und damit der Gel-
tungsbereich des nationalen Vetos eingeschränkt.7 
Wichtige Politikfelder wie die Außen- und Sicher-
heitspolitik, Steuern oder spezifische Bereiche der 
Justiz und der Inneren Sicherheit unterliegen aber 
auch weiterhin dem Einstimmigkeitsprinzip.

Die EU muss ihre Integra
tions fähigkeit garantieren 
können.
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Eine mögliche Erweiterung der EU würde die ohne -
hin oft langwierigen Verhandlungsprozesse weiter  
verkomplizieren: Zum einen würde sich dadurch  
die Anzahl an Vetospielern erhöhen und zum 
ande ren würden sich die Stimmgewichte deutlich 
verschieben. In besonders kontroversen Politik-
bereichen könnte damit die Handlungsfähigkeit 
der EU auf dem Spiel stehen. Die Ausweitung von 
Beschlüssen mit qualifi zierter Mehrheit (BQM) im 
Rat stellt folglich eine der Kernforderungen vieler 
Reformvorschläge dar.8

Es gilt allerdings zu bedenken, dass eine Verände-
rung des Entscheidungsmodus alleine noch keine 
Garantie für ein Mehr an schneller erzielten Kom-
promissen und damit einer größeren Handlungs-
fähigkeit der EU ist. Das zeigt die bisherige Praxis: 
So entscheidet der Rat in über 80 Prozent der Fälle  
selbst dann einstimmig, wenn ein BQM möglich 
wäre. Die Bereitschaft, einen kleinsten gemein-
samen Nenner zu finden, ist also unabhängig von 
den institutionellen Gegebenheiten fest verankert.  
Durch eine Ausweitung des Mehrheitsprinzips könnte 
sich allerdings die Verhandlungsdynamik in den je-
weils betroffenen Politikbereichen ändern: Von der 
Mehrheit abweichende Mitgliedstaaten könnten 
sich dann nicht mehr auf ihre Veto-Macht zurück-
ziehen, sondern wären gezwungen, entsprechende  
Sperrminoritäten zu organisieren oder konstruktiv  
an einem Kompromiss zu arbeiten. Das würde den 
Druck auf einzelne Abweichler deutlich erhöhen. Bei 
einem stark heterogenen Meinungsbild zu einem  
Thema kann es allerdings auch unter dieser Bedin-
gung zu einer Blockade kommen.9

BQM dürfen folglich nicht als Allheilmittel be-
trachtet werden. Der Rat wird auch nach einer 
möglichen Reform eine intergouvernementale In-
stitution bleiben, deren Charakter sich deutlich 
von einem natio nalen Parlament unterscheidet, in 
dem beständig eine Mehrheit eine Minderheit in 
wechselnden Konstellationen beherrscht.10 Aller-
dings könnte die veränderte Verhandlungsdynamik 
durch BQM zu einer nachhaltigen Vertiefung der 
Integration in Politik bereichen führen, die bisher 
noch dem Kernbereich nationaler Souveränität zu-
gerechnet werden.

2.2 Kommission: Verkleinerung, 
Rotation oder Hierarchisierung?

Eine erweiterte EU würde auch bestehende 
Probleme in der Organisationsstruktur der 

Kommission verstärken: Das betrifft vor allem die 
Anzahl ihrer Mitglieder und die damit einhergehen-
de Arbeitsteilung, die sich unmittelbar auf ihre Ar-
beitsfähigkeit auswirken. Denn obwohl der Vertrag 
von Lissabon eine Verkleinerung der Kommission 
vorsieht, stellt bisher jedes Mitgliedsland einen ei-
genen Kommissar. Gemäß Art. 17 Abs. 5 EUV hätte 
nach einer Übergangsfrist die Anzahl der Kommis-
sare durch fortwährende Rotation auf zwei Drit-
tel der Zahl der Mitgliedstaaten reduziert werden 
sollen. Dem Europäischen Rat wurde jedoch durch 
einstimmigen Beschluss eine Änderung dieses Ver-
fahrens eingeräumt, wovon er noch vor Ablauf der 
Übergangsfrist Gebrauch gemacht hat.

Beschlussfassung im  
Rat der EU
Es gibt grundsätzlich drei Entscheidungsmodi im Rat.  
Jeder Mitgliedstaat hat eine Stimme:

• Qualifizierte Mehrheit: Seit dem Vertrag von Lissa-
bon sind Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit  
der Regelfall. Dabei müssen min. 55 Prozent der Mit-
gliedstaaten zustimmen und diese müssen 65 Pro-
zent der EU-Bevölkerung repräsentieren. (Art. 16 
Abs. 4 EUV). Eine Sperrminorität liegt vor, wenn vier 
Mitgliedstaaten mit mehr als 35 Prozent der Bevöl-
kerung der EU gegen einen Beschluss stimmen.

• Einstimmigkeit: Alle Mitglieder des Rates müssen 
anwesend oder durch andere Mitglieder vertreten 
werden. Eine Stimmenthaltung hindert jedoch das 
Zustandekommen eines einstimmig zu fassenden 
Beschlusses nicht (Art. 238 AEUV).

• Einfache Mehrheit: Bestimmte Organisations- und 
Verfahrensbeschlüsse können auch mit einfacher 
Mehrheit erfolgen, das heißt, über 50 Prozent der 
Mitgliedstaaten müssen zustimmen. 



HSS Policy Paper 01/2024         Seite 4

MEHR EUROPA WAGEN?

Wie stark dieses Thema politisiert ist, zeigt sich daran, 
dass die Regierungskonferenz zum Verfassungsvertrag 
der EU an dieser Frage im ersten Anlauf gescheitert 
ist und der Europäische Rat seinen Beschluss zur Aus-
setzung der Reduktion getroffen hat, um das zweite 
Referendum in Irland über den Vertrag von Lissabon 
zum Erfolg zu führen. Diese Politisierung beruht auf 
einer Fehldeutung der Kommission als Repräsentati-
onsorgan der Mitgliedstaaten, die ihrer tatsächlichen 
Stellung im Gefüge der EU als von den nationalen 
Einzelinteressen unabhängige, supranationale Institu-
tion (Art. 17 Abs. 3 EUV) fundamental widerspricht.11 
Nichtdestotrotz sollte man die symbolische und legiti-
mitätsstiftende Bedeutung nicht unterschätzen, die es 
hat, wenn jedes Mitgliedsland permanent einen Kom-
missar stellt. Schließlich sind alle Kommissare an allen  
Entscheidungen durch einen formalen Mehrheits-
beschluss im Kollegium beteiligt.

Ein Lösungsweg bestünde in der Formalisierung der 
bereits angewandten Hierarchisierung des Kom-
missionskollegiums. So gibt es im Kabinett von der 
Leyen neben der Kommissionspräsidentin Exeku-
tiv-Vizepräsidenten sowie Vizepräsidenten, die Ko-
ordinierungsaufgaben haben, und sechs Gruppen 
von Kommissionsmitgliedern, die bestimmte über-
greifende Themenfelder (zum Beispiel Green Deal) 
gemeinsam bearbeiten. Diese Untergliederung 
könnte man ausweiten, indem man zwischen „Kom-
missionsmitgliedern“ und „leitenden Kommissions-
mitgliedern“ unterscheidet. Jeweils ein leitendes 
Kommissionsmitglied und ein Kommissionsmitglied 
würden ein Tandem bilden und gemeinsam für 
einen Zuständigkeitsbereich verantwortlich sein. 
Eine noch stärkere Hierarchisierung wäre erreich-
bar, wenn nur der leitende Kommissar im Kollegium 
abstimmungsberechtigt ist. Hierfür wäre allerdings 
eine Vertragsänderung notwendig.12

Ob diese Maßnahmen für eine deutlich vergrößer-
te EU nach einer Erweiterung ausreichen, ist aller-
dings fraglich. Schon jetzt gibt es Stimmen in der 

Kommission, die ihre Institution unter den gegebe-
nen Umständen an der „Grenze des Machbaren“ 
sehen.13 Eine Verringerung der Anzahl der Kommis-
sare wäre also dringend angebracht.

2.3 Subsidiarität – eine Mehr
ebenenaufgabe in einer immer 
heterogeneren EU

Auch die nächste EU-Erweiterung wird erneut 
eine nach Osten sein. Diesen Umstand soll-

te man bei der Frage, wie sich die Union auf den 
Beitritt dieser Länder vorbereiten soll, nicht außer 
Acht lassen. So zeigen sich auch fast zwei Jahrzehn-
te nach der Aufnahme in die EU immer noch deutli-
che Unterschiede in der politischen Kultur zwischen 
ost- und westeuropäischen Staaten. Eine zentrale 
Konfliktlinie ist dabei das Verständnis nationaler 
Souveränität. Angesichts des langen historischen 
Ringens um nationale Unabhängigkeit und deren 
aktuelle Bedrohung durch Russland sollte man das 
Bedürfnis der künftigen Mitgliedstaaten nicht un-
terschätzen, ihre nationale Souveränität gegenüber 
der EU zu bewahren.14 

Vor diesem Hintergrund rückt das Subsidiaritäts-
prinzip in den Mittelpunkt der Überlegungen zu 
einer möglichen EU-Reform: Die EU handelt näm-
lich stets auf Grundlage der Zuständigkeiten, die die 
Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirkli-
chung der darin niedergelegten Ziele übertragen 
haben. Bei der Ausübung der auf diese Art und Wei-
se übertragenen Kompetenzen muss sie die Grund-
sätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
wahren (Art. 5 Abs. 1 und 3 EUV). Demnach soll die 
EU in den Bereichen ohne ausschließliche Zustän-
digkeit nur unter zwei Bedingungen tätig werden:

• Sofern und soweit die Ziele einer angestrebten 
Maßnahme von den Mitgliedstaaten (einschließ-
lich deren Unterebenen) nicht ausreichend ver-
wirklicht werden können. 

• Diese Ziele wegen ihres Umfangs oder ihrer 
Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirk-
lichen sind.15 

Das Subsidiaritätsprinzip stellt so nicht nur die Legi-
timität der Unionsakte sicher, indem unionsrecht-
liche Vorgaben nur dort gemacht werden, wo sie 
wirklich notwendig sind. Vielmehr schützt es da-
durch auch die Souveränität der Mitgliedstaaten 
vor übermäßigen Eingriffen.

Man sollte das Bedürfnis der 
künftigen Mitgliedstaaten 
nicht unterschätzen, ihre  
nationale Souveränität zu  
bewahren.
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Besonders der Kommission kommt innerhalb der EU  
hierbei eine Schlüsselrolle zu, da sie im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens grundsätzlich ein Ini-
tia tiv monopol hat. So prüft die Kommission ihre 
Gesetzesvorschläge bereits im Vorfeld auch auf die 
Grundsätze der Subsidiarität sowie der Verhältnis-
mäßigkeit und begründet diese ausführlich (Art. 5 
Prot. Nr. 2). Sobald die Union ihre Kompetenz in 
einem Bereich mit geteilter Zuständigkeit einmal 
ausgeübt hat, können die Mitgliedstaaten hier nicht 
mehr gesetzgeberisch tätig werden. Es tritt eine so-
genannte Sperrwirkung für die Mitgliedstaaten ein.

Entscheidend ist allerdings, dass diese Sperrwir-
kung nicht unumkehrbar ist (Art. 2 Abs. 2 EUV): 
Verzichtet die EU auf die Ausübung ihrer Gesetz-
gebungskompetenz in Politikbereichen mit geteil-
ter Zuständigkeit, so können die Mitgliedstaaten 
wieder selbst tätig werden. Eine solche freiwillige 
legislative Selbstbeschränkung der EU könnte im 
Gegenzug die Integration stärken, indem Kapazitä-
ten für eine Vertiefung in anderen Politikbereichen 
freigesetzt werden.16 Das ist allerdings keine primär  
institutionelle, sondern eine politische Frage. Gera-
de vor dem Hintergrund des angekündigten Büro-
kratieabbaus auf europäischer Ebene und der an-
haltenden Forderungen der Mitgliedstaaten nach 
einer schlankeren EU könnte sie Teil des Aushand-
lungsprozesses für die kommende Kommissions-
präsidentschaft sein.17

Im Mehrebenensystem obliegt die Aufgabe, die Ein-
haltung des Subsidiaritätsprinzips zu überwachen, 
jedoch nicht nur den EU-Organen, sondern auch 
den nationalen Parlamenten. Die Rechte Letzterer 
wurden mit dem Vertrag von Lissabon in zweifacher 
Hinsicht gestärkt: 

• Nach dem Erlass eines Unionsaktes besteht die 
Möglichkeit für eine Subsidiaritätsklage vor dem 
EuGH. 

• Es wurde ein sogenannter Frühwarnmechanis-
mus (FWM) installiert, der ein „präventiv-politi-
sches Kontrollrecht“ verbrieft.18

Im Rahmen des FWM übermittelt die EU einen 
Gesetzesvorschlag noch vor Beginn des Gesetz-
gebungsverfahrens an die nationalen Parlamente. 
Diesen wird eine Frist von acht Wochen einge-
räumt, um eine begründete Stellungnahme abzu-
geben, wenn sie der Ansicht sind, dass der Geset-
zesvorschlag nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 

vereinbar ist. Jedes Land hat zwei Stimmen, wobei 
diese je nach Parlamentsform anders verteilt sein 
können. Im deutschen Zweikammersystem haben 
Bundestag und Bundesrat jeweils eine Stimme. Mit 
der Einführung dieses Mechanismus haben die na-
tionalen Parlamente eine direkte Einflussmöglich-
keit auf den europäischen Gesetzgebungsprozess 
gewonnen, die unabhängig von ihren Mitwirkungs-
rechten gegenüber der eigenen Regierung ist. Die 
Organe der EU sind dazu verpflichtet, die abgege-
benen Stellungnahmen zu berücksichtigen.

Allerdings sind darüberhinausgehende Folgewir-
kungen an ein bestimmtes Quorum von Stellung-
nahmen gebunden. Man spricht dabei von „gelber“ 
und „oranger Karte“. Die Voraussetzungen für eine 
gelbe Karte sind erfüllt, wenn ein Drittel der natio-
nalen Parlamente eine Subsidiaritätsrüge erteilt  
(im Bereich Innen- und Justizpolitik reicht bereits 
ein Viertel der Stimmen). In diesem Fall muss die 
Kommission den Gesetzesvorschlag prüfen. Sie 

Zuständigkeitsbereiche  
der EU
• Ausschließliche Zuständigkeiten (Art. 2 Abs. 1 

AEUV): Nur die EU kann Gesetze erlassen. Die Mit-
gliedstaaten dürfen tätig werden, wenn sie von der 
Union hierzu ermächtigt werden, oder um Rechts-
akte der Union durchzuführen.

• Geteilte Zuständigkeiten (Art. 2 Abs. 2 AEUV): So-
wohl die EU als auch die Mitgliedstaaten können 
gesetzgeberisch tätig werden. Die Mitgliedstaaten 
dürfen ihre Zuständigkeit allerdings nur sofern und 
soweit wahrnehmen, als die EU ihre Zuständigkeit 
nicht ausgeübt hat.

• Unterstützende EU-Maßnahmen (Art. 2 Abs. 5 
AEUV): Die EU handelt in diesem Bereich nur zur 
Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten. Es darf hierdurch 
zu keiner Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten kommen. 
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kann jedoch mit entsprechender Begründung an 
dem Gesetzesvorhaben festhalten. Bei einer einfa-
chen Mehrheit der Stimmen spricht man von einer 
orangen Karte. Rat und EP müssen vor Abschluss 
der ersten Lesung das Subsidiaritätsprinzip prüfen 
und mit 55 Prozent der Stimmen im Rat oder ein-
facher Mehrheit im EP entscheiden.

Bisher wurde der FWM nur in drei Fällen durch die 
entsprechende Stimmenzahl tatsächlich ausgelöst –  
jeweils in Form einer gelben Karte, die von der 
Kommission dann allerdings in allen Fällen als un be- 
gründet zurückgewiesen wurde.20 Positive Effekte kann  
man trotzdem feststellen: Selbst wenn das erfor-
derliche Quorum für eine gelbe Karte nicht erreicht 
wurde, hat die Kommission mindestens einmal ge-
rügte Gesetzesentwürfe prozentual etwa doppelt 
so häufig zurückgenommen wie nicht gerügte Vor-
schläge.21 Allerdings ist die Zahl an begründeten 
Stellungnahmen seit geraumer Zeit rückläufig und 
die Verteilung der Stellungnahmen auf die jewei-
ligen Länderparlamente sehr ungleich. Insgesamt 
beklagen die nationalen Parlamente die mangelnde 
Funktionsfähigkeit des FWM.22

Abhilfe könnte eine stärkere Flexibilisierung der 
bestehenden formalen Kriterien des FWM schaf-
fen. Einerseits wäre eine Anhebung der Frist von 
acht Wochen denkbar, was den Parlamenten mehr 
Zeit für die Subsidiaritätsprüfung gibt.23 Anderer-

seits könnte gleichzeitig das für eine gelbe bezie-
hungsweise orange Karte jeweils vorgeschriebe-
ne Stimmenquorum abgesenkt werden.24 Diese 
Maßnahmen sollten mit einer Verpflichtung der 
Kommission flankiert werden, jede Stellungnah-
me entsprechend begründet zu beantworten. Ob 
dahingehende Änderungen für sich alleine ausrei-
chend sind, um die nationalen Parlamente besser in 
den Gesetzgebungsprozess der EU einzubinden und 
so das Subsidiaritätsprinzip zu stärken, kann indes 
bezweifelt werden.25

Mit Blick auf die Gesamtzahl der Stellungnahmen 
wäre insbesondere eine Ausweitung und Formali-
sierung des politischen Dialogs wünschenswert. Bei 
diesem informellen Verfahren zwischen Kommis-
sion und nationalen Parlamenten werden Informa-
tionen und Meinungen zu politischen Fragen sowie 
zu legislativen und nichtlegislativen Initiativen aus-
getauscht. So können sich die Parlamente direkt 
an die Kommission wenden und auch das EP über 
ihre Positionen informieren. Niedrigschwellig um-
setzbar wäre hier eine verpflichtende Beteiligung 
der nationalen Parlamente an den Konsultationen 
der Kommission. Es gibt jedoch auch weiterge-
hende Forderungen: Der politische Dialog solle zu 
einer „grünen Karte“ ausgebaut werden, bei der 
den nationalen Parlamenten ein indirektes Initia-
tivrecht nach dem Vorbild des EP (Art. 225 AEUV) 

Abbildung 1:  
Stellungnahmen und begründete Stellungnahmen der nationalen Parlamente19
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eingeräumt werden könnte. Mit einer entsprechen-
den Mehrheit an Stimmen könnten die nationalen 
Parlamente die Kommission zur Ausarbeitung oder 
Abänderung eines Unionsaktes auffordern. Legt die 
Kommission keinen entsprechenden Vorschlag vor, 
so muss sie ihre Entscheidung begründen.26

Eine für die Erweiterung notwendige Stärkung der 
europäischen Subsidiarität umfasst also insbeson-
dere zwei Aspekte: Zum einen stellt sich die Frage, 
wie sich die EU künftig politisch ausrichten muss, um  
ihre Aufgaben dort zu erfüllen, wo sie am besten  
verwirklicht werden können („Weniger, aber effizien-
ter“).27 Hiermit ist vor allem das Arbeitsprogramm 
der Kommission gemeint. Zum anderen ist zu über-
legen, wie die nationalen Parlamente besser und 
frühzeitiger in den europäischen Gesetzgebungs-
prozess eingebunden werden können. Eine Reform 
des FWM und die Einführung einer grünen Karte 
wären hier wichtige Schritte, die aber nicht ohne 
Vertragsänderung realisierbar sind.

3. Reformprozess:  
Mögliche Szenarien

J e nach Reichweite der angestrebten Reformen 
kommen verschiedene Verfahren zur Änderung 

der EU-Verträge in Frage, die unterschiedlich vor-
aussetzungsreich sind.

3.1 Ordentliches Änderungs
verfahren

Für eine tiefgreifende Reform des Primärrechts ist 
ein Ordentliches Änderungsverfahren (Art. 48  

Abs. 2-5 EUV) notwendig. Dieses Verfahren kann 
durch die Mitgliedstaaten, die Kommission und das 
EP initiiert werden. Über die Prüfung der Ände-
rungsvorschläge entscheidet der Europäische Rat.  
Dieser kann mit einfacher Mehrheit ein Konvent 
mit anschließender Regierungskonferenz oder – bei 
nur geringfügigen Änderungen – direkt eine Regie-
rungskonferenz einberufen. Der Konvent besteht 
aus Vertretern der nationalen Parlamente, der 
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, 
des EP und der Kommission. Er prüft die Änderungs-
entwürfe und nimmt im Konsensverfahren eine 
Empfehlung an. Die anschließende Regierungskon-
ferenz arbeitet (im Falle eines Konvents: auf dessen 
Grundlage) einen neuen Vertragstext aus, der von 
den Staats- und Regierungschefs einstimmig be-
schlossen werden muss. Zusätzlich bedarf es noch 

der Ratifikation durch alle Mitgliedstaaten. Diese 
erfolgt durch einen entsprechenden Beschluss des  
Parlaments oder über ein Referendum. In Deutsch-
land ist ein Zustimmungsgesetz des Bundestages und  
des Bundesrates erforderlich (Art. 23 Abs. 1 GG).

3.2 Vereinfachtes Änderungs
verfahren

Ein vereinfachtes Änderungsverfahren (Art. 48 
Abs. 6 EUV) ist möglich, wenn die angestrebten 

Vertragsänderungen in den dritten Teil des AEUV 
fallen. Dieser Teil des AEUV enthält Regelungen zu 
den internen Politikbereichen der EU wie der Wirt-
schafts-, Währungs-, Innen-, Justiz-, Gesundheits-,  
Energie- und Bildungspolitik sowie zum Binnen-
markt. Allerdings darf es dabei zu keiner Auswei-
tung der Zuständigkeiten kommen. Die Einleitung 
des Verfahrens liegt ebenso wie beim ordentlichen 
Änderungsverfahren bei den Mitgliedstaaten, der 
Kommission und dem EP. Jedoch entfällt sowohl 
der Konvent als auch die Regierungskonferenz, 
wodurch das Verfahren wesentlich verkürzt wird. 
Maßgeblich für die Vertragsänderung ist ein ein-
stimmiger Beschluss des Europäischen Rates nach 
Anhörung der Kommission und des EP. Dieser Be-
schluss tritt allerdings erst nach Zustimmung der 
Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen 
verfassungsrechtlichen Vorschriften (Parlaments-
beschluss oder Referendum) in Kraft.

3.3 Brückenklausel

Für eine Veränderung des Entscheidungsmodus  
der EU-Organe sind die Hürden deutlich gerin-

ger, da die Kompetenzverteilung zwischen EU und  
Mitgliedstaaten unangetastet bleibt. Die Verträge  
sehen hierzu sogenannte Passerelle- oder Brücken-
klauseln vor. Art. 48 Abs. 7 EUV enthält eine 
allgemeine Regelung zur Umstellung des Ein-
stim mig keitsprinzips und des besonderen Gesetz-
gebungsverfahrens auf BQM und das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren. Dies gilt für die im AEUV  
vorgesehenen Entscheidungsmodi und für die  
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (Titel V 
EUV). Ausgenommen sind indes Beschlüsse mit  
militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen, 
was den Spielraum für eine stärkere Europäisierung 
der Verteidigungspolitik deutlich einschränkt. Hier 
wäre eine Vertragsänderung zwingend notwendig. 
Die Brückenklausel wird durch einen einstimmigen 
Beschluss des Europäischen Rates aktiviert. Gerne  
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wird allerdings Folgendes außer Acht gelassen: Durch 
die Brückenklauseln werden zwar im Gegensatz 
zu den Änderungsverfahren die nationalen Zu-
stimmungsprozesse umgangen, aber auch hier ist 
die Entscheidung des Europäischen Rates an eine 
Legi timation durch die nationalen Parlamente rück-
gekoppelt. Diese haben sechs Monate Zeit, den 
Beschluss der Staats- und Regierungschefs abzuleh-
nen. Den Parlamenten der Mitgliedstaaten bleibt 
also kraft des EU-Primärrechts ein Vetorecht.28 Für 
Deutschland gilt nach § 4 Abs. 1 Integrationsver-
antwortungsgesetz sogar, dass eine Zustimmung im 
Europäischen Rat überhaupt nur dann möglich ist, 
wenn Bundestag und Bundesrat ein Zustimmungs-
gesetz gemäß Art. 23 Abs. 1 GG verabschieden. Ein 
solches Zustimmungsgesetz bedarf einer Zweidrit-
telmehrheit. Neben der allgemeinen Brückenklau-
sel finden sich noch weitere spezielle Regelungen 
zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
(Art. 31 Abs. 3 EUV), Energiepolitik (Art. 192 Abs. 2 
UAbs. 2 AEUV) oder zur Sozialpolitik (Art. 153 
Abs. 2 UAbs. 4 AEUV). Auch bei diesen Spezialklau-
seln ist für den Übergang zu BQM ein einstimmiger 
Beschluss des Rates Voraussetzung.

3.4 Beitrittsbedingte Vertrags
anpassung

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Reform-
szenarien, bei denen die institutionellen Verän-

derungen immer vor einer Erweiterung erfolgen, fin-
den bei einer beitrittsbedingten Vertragsanpas sung  
Reform und Erweiterung zeitgleich statt. Grundlage  
bildet das in Art. 49 EUV vorgesehene Abkommen 
zwischen dem Kandidatenland und den EU-Mit-
gliedstaaten, das den formellen Abschluss der Bei-
trittsverhandlungen darstellt. Im Rahmen dieses 
Beitrittsvertrags kann auch das Primärrecht ange-
passt werden, was die Tür für eine Änderung der 
Verträge über rein technische Regelungen hinaus 
zu öffnen scheint.29 Das hat den Vorzug, dass hier-
durch politisch eine Paketlösung zwischen Reform- 
und Erweiterungs-Befürwortern geschnürt werden 
könnte. Der Vorteil der Koppelung ist allerdings 
zugleich auch ein Nachteil: Wird der Gleichlauf ge-
stört, geraten beide Prozesse ins Stocken. Zudem 
setzt der Wortlaut von Art. 49 EUV der Verwirkli-
chung der Reformbestrebungen klare Grenzen: Der 
Beitrittsvertrag kann nur diejenigen Änderungen 
des Primärrechts umfassen, die für eine Aufnahme 
eines Beitrittslandes erforderlich sind. Schließlich 

ist auch hier eine Ratifikation durch alle Vertrags-
staaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vor-
schriften vorgesehen.

Je nach Eingriffstiefe in die Verträge bestehen 
also unterschiedlich hohe institutionelle Hürden 
für eine mögliche EU-Reform. Eine einmalige Ein-
stimmigkeit durch den Europäischen Rat bezie-
hungsweise die Mitgliedstaaten ist in jedem Fall 
die Voraussetzung. Die Mitgliedstaaten sind und 
bleiben die Herren der Verträge. Diese Einstimmig-
keit ist zudem stets an Parlamentsbeschlüsse be-
ziehungsweise Referenden rückgekoppelt, so dass 
selbst im Falle einer bloßen Veränderung des Ent-
scheidungsmodus (BQM) die rechtlichen Voraus-
setzungen kaum geringer sind als im ordentlichen 
Änderungsverfahren. Es gibt erste Signale von der 
Kommission, dass es einen Fahrplan geben soll, bei 
dem jeder Reformschritt mit einem Erweiterungs-
schritt verbunden ist. Ziel wäre dann, die Reformen 
bis zum Beitritt der Ukraine und der Balkanländer 
abgeschlossen zu haben.30

4. Handlungs
empfehlungen: Wege zur 
politischen Einigung

U nabhängig davon, wie der Reformprozess tat-
sächlich gestaltet wird, stellt sich die Frage, 

wie nicht nur eine politische Mehrheit, sondern 
eine Einstimmigkeit aller Mitgliedstaaten für eine 
Reform der EU erreicht werden kann. Das betrifft 
nicht nur den Aushandlungsprozess zwischen den 
Regierungen, sondern auch die jeweiligen Parla-
mente beziehungsweise Bevölkerungen. Auch sie 
müssen, wie oben dargestellt, einer möglichen 
EU-Reform zustimmen. Für jeden der dargestellten 
Reformbereiche werden im Folgenden konkrete 
Handlungsempfehlungen entwickelt, um eine poli-
tische Einigung über eine neue EU-Reform wahr-
scheinlicher zu machen.

Die Mitgliedstaaten sind  
und bleiben die Herren der 
Verträge. 
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4.1 Ausweitung qualifizierter 
Mehrheitsentscheidungen
Bevölkerungsreiche EU-Staaten wie Deutschland 
müssen den kleineren Staaten durch institutionelle 
Vorkehrungen entgegenkommen

Die Ausweitung von BQM im Rat scheitert bisher 
vor allem daran, dass kleinere Staaten durch eine 
Veränderung des Abstimmungsmodus befürchten, 
ihre nationalen Interessen nicht mehr zur Geltung 
bringen zu können: Während sie bisher ein Veto-
recht besitzen, könnten sie aufgrund ihres geringen  
Anteils an der EU-Gesamtbevölkerung bei BQM über-
stimmt werden. Die Abschaffung des Einstimmig-
keitsprinzips würde also einen Machtzuwachs der 
bevölkerungsreichen Mitgliedstaaten bedeuten –  
und das in Kompetenzbereichen, die klassischer-
weise in den Kernbereich nationaler Souveränität  
fallen. Entscheidend wäre es deshalb, dass die be-
völ kerungsreichen EU-Staaten den kleineren Staa-
ten durch entsprechende institutionelle Vorkehrun-
gen entgegenkommen. Hierfür sind verschiedene 
Ansätze denkbar:

• Erstens ist der Übergang zu BQM nicht an einen 
gesamten Politikbereich gebunden, sondern kann  
durchaus nur Teilbereiche umfassen.31 So wer-
den im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik immer wieder die Themen 
Sanktionspolitik und Menschenrechte ins Spiel 
gebracht, die relativ unkontrovers sind.

• Zweitens könnte in Anlehnung an Art. 31 Abs. 2 
EUV ein Auffangnetz für besondere nationale 
Interessen rechtlich verankert werden. Ein Mit-
gliedstaat kann aus wesentlichen Gründen der 
nationalen Politik einen Beschluss mit qualifi-
zierter Mehrheit ablehnen. Kommt es daraufhin 
zu keiner Einigung, so kann der Rat die Frage an 
den Europäischen Rat verweisen. Dieser muss 
dann einstimmig entscheiden.

• Drittens wäre eine Form der konstruktiven 
Stimmenthaltung denkbar (Art. 31 Abs. 1 EUV). 
Durch eine förmliche Erklärung kann sich ein 
Staat bei einer Abstimmung enthalten. In diesem 
Fall ist er nicht verpflichtet, den Beschluss durch-
zuführen, akzeptiert jedoch, dass der Beschluss 
für die Union bindend ist.

• Viertens könnte im Rahmen einer Vertrags ände-
rung eine Neugewichtung der Stimmrechte bei 
BQM vorgenommen werden. Eine Erhöhung  

der notwendigen Länderstimmen bei einer gleich-
zeitigen Absenkung des notwendigen Bevölke-
rungsanteils würde kleinere Staaten deutlich 
aufwerten und die Gefahr einer Sperrminorität 
von bevölkerungsreichen Ländern mindern. Die 
deutsch-französische Expertengruppe schlägt als  
Quorum für die Annahme eines Beschlusses die 
Stimmen von 60 Prozent der Mitgliedstaaten bei  
60 Prozent der EU-Bevölkerung vor. 

• Fünftens wären Opt-out-Regelungen für einzel-
ne Mitglied staaten denkbar. Diese Regelungen 
erlauben es Mitgliedstaaten, die gegen eine 
Änderung des Entscheidungsmodus im Rat 
sind, sich nicht zu beteiligen. Allerdings sollten 
sich solche Opt-out-Klauseln nicht auf Einzel-
entscheidungen, sondern stets auf einen gesam-
ten Politikbereich beziehen, um eine zu starke 
Zersplitterung der EU-Staaten zu verhindern.32

Ob und welche dieser Maßnahmen die kleineren 
Staaten schlussendlich überzeugen können, wird 
sich allerdings erst in den konkreten Reformver-
handlungen klären lassen.

4.2 Verkleinerung der Kommission
Deutschland und Frankreich sollten sich auf die 
zukünftige Organisationsstruktur und Größe der 
Kommission einigen und hierzu eine abgestimmte 
Initiative starten

Bisher scheitert die Verkleinerung der Kommission 
insbesondere daran, dass die Mitgliedstaaten ihren  
Anspruch auf nationale Repräsentation über die  
Funk tionsfähigkeit der Institution stellen. Zwar konnte  
durch die interne Strukturierung der Kommission ihre  
Funktionsfähigkeit bisher noch gewährleistet wer-
den, dieser Ansatz stößt jedoch mit einer erneuten 
Erweiterung an seine Grenzen. Ein radikaler Schritt 
wäre notwendig, um die Kommission als das zur 
Geltung zu bringen, was sie eigentlich ist – die einzi-
ge supranationale Institution der EU neben dem EP. 
Die Supranationalität wird sich allerdings auch erst 
dann in ihrer Organisationsstruktur niederschlagen, 
wenn die Staaten ihren Anspruch auf nationale Re-
präsentation fallen lassen. Denkbar wäre beispiels-
weise ein freiwilliger Verzicht auf einen Kommissar  
oder ein informelles Rotationssystem innerhalb  einer 
Gruppe von integrationswilligen Staaten. Dazu 
müssten insbesondere bevölkerungsreiche Länder 
wie Deutschland oder Frankreich vorangehen und 
proaktiv nach Lösungen suchen. 
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Allerdings stottert auch beim Thema EU-Reform der 
deutsch-französische Motor. Sowohl Bundeskanzler 
Scholz als auch Staatspräsident Macron sehen die 
Funktionsfähigkeit der Kommission durch eine EU-
Erweiterung gefährdet. Es herrscht aber zwischen 
beiden Uneinigkeit darüber vor, was der richtige 
Ansatz zur Reform der Kommission ist: Während 
der französische Staatspräsident eine Reduktion der 
Kommissare vorschlägt und dabei insbesondere die 
EU-Gründerstaaten in die Pflicht nimmt,33 spricht 
sich der Bundeskanzler für ein Festhalten an dem  
Grundsatz „Ein Kommissar pro Land“ aus.34 Solange 
sich die Zugpferde der europäischen Integration 
nicht auf eine Lösung einigen können, werden sich 
auch die anderen EU-Staaten kaum zu einer grund-
legenden Umgestaltung der Kommission animieren 
lassen. Eine offizielle Initiative beider Länder wäre 
deshalb unbedingt notwendig.

4.3 Kompetenzverteilung und  
Subsidiarität
Eine immer heterogenere EU muss das Subsidiari-
tätsprinzip stärken und zukünftige Mitgliedstaaten 
an bestehende Systeme frühzeitig heranführen

Das Gelingen einer zukünftigen EU-Reform hängt 
nicht nur vom Verhältnis der Mitgliedstaaten unter-
einander ab, sondern betrifft auch das Verhältnis 
der Mitgliedstaaten zur EU. Hierbei kommt ins-
besondere der Zuständigkeitsverteilung und dem 
Prinzip der Subsidiarität eine zentrale Rolle zu.

Bei nicht wenigen EU-Vorhaben wird von natio-
naler Seite dem ersten Anschein nach die Rechts-
grundlage in Frage gestellt. Insbesondere wird ein-
gewandt, dass die Kommission ihre Ermächtigung 
zum Abbau von Hindernissen für das Funktionieren 
des Binnenmarktes zu weit auslegt. Ein aktueller 
Fall ist beispielsweise das Medienfreiheitsgesetz.35 
Eine Überdehnung des Anwendungsbereichs der 
Rechtsgrundlage für außerwirtschaftliche Ziele 
geht immer mit der Gefahr einher, die Legitimität 
der Unionsakte zu schwächen. Insgesamt sollte die 
EU im Fall geteilter Zuständigkeiten eine Entflech-
tung ihrer Zuständigkeiten prüfen, was auch eine 
Rückübertragung von Zuständigkeiten an die Mit-
gliedstaaten nicht prinzipiell ausschließen kann. 
Eine wie oben dargestellte freiwillige legislative 
Beschränkung der Kommission könnte ein erster 
Schritt in diese Richtung sein, der ohne Vertrags-
änderung realisierbar wäre. Gleichzeitig sollten 

die freigewordenen Kapazitäten genutzt werden, 
um den Kernbereich der EU – den gemeinsamen 
Binnenmarkt – weiter zu vertiefen. Neue Impulse 
könnte der Bericht des ehemaligen italienischen 
Ministerpräsidenten Enrico Letta zur Zukunft des 
Binnenmarktes bringen.36

Je heterogener die EU wird, desto wichtiger ist die 
direkte Einbindung der nationalen Bevölkerungen 
und ihrer Repräsentativorgane. Die Erwartungen, 
die in dieser Hinsicht mit dem Vertrag von Lissabon 
an den FWM gestellt wurden, konnten bisher nicht  
erfüllt werden. Vielmehr ist die Einbindung der  
nationalen Parlamente in den Gesetzgebungspro-
zess der EU (quantitativ) sogar rückläufig. Angesichts  
erwartbarer Mentalitätsunterschiede durch eine er- 
neute EU-Erweiterung – insbesondere im Hinblick 
auf die nationale Souveränität – ist eine Flexibili sie-
rung der bestehenden Mitwirkungsmöglichkeiten  
und die Einführung neuer Instrumente wie der  
grünen Karte unbedingt angezeigt. Gleichzeitig  
müs sen die Parlamente bereit sein, die Instrumen-
te, die ihnen zur Verfügung stehen, auch aktiv zu 
nutzen. Den Parlamenten der Kandidatenländer zu 
erlauben, Stellungnahmen schon während des Bei-
trittsprozesses an die Kommission zu richten, wäre 
eine Möglichkeit, die zukünftigen Mitgliedstaaten 
schon frühzeitig mit den Mechanismen vertraut zu 
machen.

5. Fazit

D ie gegenwärtige Reformdebatte knüpft an seit 
Jahren geführte akademische und politische 

Diskussionen an. Auch vor den großen Erweiterun-
gen in den 2000er-Jahren sollte die EU bereit für die 
Aufnahme neuer Mitglieder gemacht werden. Der 
gescheiterte Verfassungsvertrag und der schwierige 
Weg zum Vertrag von Lissabon haben Bestrebungen  
über eine großangelegte Anpassung des Primär-
rechts für fast 20 Jahre zum Erliegen gebracht. Erst 

Je heterogener die EU wird, 
desto wichtiger ist die direkte 
Einbindung der nationalen  
Bevölkerungen und ihrer  
Repräsentativorgane.
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der exogene Schock durch den Angriffskrieg Russ-
lands auf die Ukraine hat die Erweiterungs- und 
dann auch die Reformdebatte neu belebt. Ob das 
dadurch ausgelöste Momentum ausreicht, damit 
die Mitgliedstaaten „mehr Europa wagen“ bleibt ab-
zuwarten. Ein erweitertes und damit immer hetero- 
generes Europa müsste nicht nur durch eine Aus-
weitung der Mehrheitsentscheidungen im Rat und 

eine Verkleinerung der Kommission die Handlungs-
fähigkeit der EU stärken. Vielmehr sollte auch der  
politischen Kultur der osteuropäischen Staaten durch 
eine Stärkung des Subsidiaritätsprinzips Rechnung 
getragen werden. Vielleicht liegt gerade in dieser 
Verknüpfung der Reformdimensionen das Potenzial 
zu einem politischen Brückenschlag zwischen Geg-
nern und Befürwortern einer EU-Reform.
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